
Benutzerinformationen zur Mediothek 
 

Öffnungszeiten: 
 

In den Schulzeiten: 

Montag - Donnerstag, 7:45 - 16 Uhr 

Freitag, 7:45 - 13 Uhr 

 

In den Sommerferien: 

Freitag, 10-12 (Eingang über die Mechthildstraße / Sporthalle) 

 

Kontakt: 
 

Telefon: 07472/9807-115 

Fax: 07472/9807-133 

Mail: EBG-Mediothek<ad>gmx.de 

Net: http://www.ebg.tue.bw.schule.de/schule/Mediothek/schulmediothek.htm 

 
 

Benutzungsordnung 

der Mediothek 

des Eugen-Bolz-Gymnasiums 
 

Zutritt zur Mediothek haben ohne Begleitung von Lehrern 

nur Besitzer eines Mediotheksausweises. 

Dieser wird beim Betreten der Mediothek durch die Aufsicht kontrolliert! 



Mäntel, Jacken und Taschen bitte in die Schließfächer im Schulgebäude einschließen 

oder in die Fächer hinter der Treppe legen. 



In der Mediothek soll konzentriert und ruhig gearbeitet werden können. 

Deshalb verhalten sich alle Anwesenden so, dass niemand gestört wird, 

und nehmen Rücksicht aufeinander. 

Wer herumrennen, streiten, raufen,   

schreien und laut sprechen will, geht bitte auf den Schulhof. 



An den Einzelarbeitsplätzen wird nicht gesprochen. 

An den Gruppentischen und im PC-Bereich darf leise geredet werden. 

Bei der Aufsicht darf in Zimmerlautstärke geredet werden. 





Bitte die Medien und die Einrichtung der Mediothek schonend benutzen! 

Beschädigungen oder Verschmutzungen müssen  

auf Kosten des Verursachers repariert werden. 

Speisen (auch Kaugummis!) und Getränke sind in der Mediothek nicht gestattet. 



Es dürfen nur zur Ausleihe gekennzeichnete Medien entliehen werden. 

Die Leihfrist beträgt zwei Wochen. 



Die Mediotheksausweise dürfen nicht an andere weitergegeben werden. 

Wer seinen Ausweis verliert, muss sofort bei der Aufsicht Bescheid geben, 

damit der Ausweis gesperrt werden kann. 

Bei Missbrauch des Ausweises haftet der Eigentümer! 

Ein neuer Ausweis kostet € 5,-. 



Wer gegen die Mediotheksordnung verstößt, wird beim ersten Mal ermahnt 

und muss beim zweiten Mal die Mediothek verlassen und seinen Ausweis abgeben. 

Die Aufsichten sind berechtigt, das Hausrecht auszuüben! 

 


